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Verschiedenes

Tipps und Termine

Sitzung des Technischen Ausschusses
Die 12. Sitzung des Technischen Ausschusses findet am

Montag, dem 08. März 2010 um 17:00 Uhr
im  Rathaus, Straße der Einheit 20, Ratssaal, in Schwarzenberg statt.

Tagesordnung - Öffentlicher Teil  

TOP 1 Begrüßung durch die Oberbürgermeisterin

TOP 2 Feststellen der Beschlussfähigkeit des Technischen Ausschusses

TOP 3 Festlegung der Urkundspersonen für die Unterzeichnung der Niederschrift

TOP 4 Bestätigung der Tagesordnung für die 12. Sitzung des Technischen Ausschusses

TOP 5 Bau- und Ausschreibungsbeschluss für die Umgestaltung des Zentralfriedhofs, 5. Bau-
abschnitt

TOP 6 Bau- und Ausschreibungsbeschluss für den umfassenden Aus- und Neubau der in-
nerstädtischen touristischen Infrastruktur am Hammerparkplatz in Schwarzenberg,
Teilobjekt Busparkplatz

TOP 7 Beschluss zur Vergabe der Planungsleistungen - Lph. 8, Bauüberwachung - für den
umfassenden Aus- und Neubau der innerstädtischen touristischen Infrastruktur am
Hammerparkplatz in Schwarzenberg, Teilobjekt Personenaufzugsanlage

TOP 8 Beschluss zur Erarbeitung eines Maßnahmeplanes zur Umgestaltung des ehemaligen
St. Georgenfriedhofes

TOP 9 Informationen

gez. Hiemer
Oberbürgermeisterin

BEKANNTMACHUNG
der Landesdirektion Chemnitz 

über Anträge auf Erteilung von Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen
Gemarkungen Schwarzenberg, Zwönitz und Niederzwönitz

Vom 22. Februar 2010  

Landesdirektion
Chemnitz

Die Landesdirektion Chemnitz gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserwerke Westerz-
gebirge, Am Wasserwerk 14, 08340 Schwarzenberg, Anträge auf Erteilung von Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß § 9 Abs. 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GB-
BerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt durch Artikel 41 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2706) geändert worden ist, gestellt hat. 
Die Anträge umfassen: 

Az.: 14-3043/5/227 –  den bestehenden Hauptsammler Schwarzenberg, Straße des 18. März
einschließlich Schächte in der Gemarkung Schwarzenberg,  

Az.: 14-3043/5/228 –  den bestehenden Hauptsammler Zwönitz, Rutenweg/Eschenweg
einschließlich Schächte in der Gemarkung Zwönitz,  

Az.: 14-3043/5/229 – den bestehenden Hauptsammler Zwönitz, Goethestraße/Lessing-
straße/Neue Straße/Bahnhofstraße einschließlich Schächte in der Ge-
markung Niederzwönitz.

Die von den Anlagen betroffenen Grundstückseigentümer der Stadt Schwarzenberg (Ge-
markung Schwarzenberg) und der Stadt Zwönitz (Gemarkungen Zwönitz, Nieder-zwönitz)
können die eingereichten Anträge sowie die beigefügten Unterlagen in der Zeit vom 

Montag, dem 15. März 2010 bis Montag, dem 12. April 2010,

montags bis donnerstags zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr sowie zwischen 12.30 Uhr und
15.00 Uhr, freitags zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Landesdirektion Chemnitz, Alt-
chemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz, Zimmer 159, einsehen.

Die Landesdirektion Chemnitz erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach
Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist (§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 4 und 5 Sachen-
rechts-Durchführungsverordnung - SachenR-DV).

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienst-
barkeit für alle am 2. Oktober 1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließlich aller da-
zugehörigen Anlagen und Anlagen der Wasserversorgung und -entsorgung entstanden.

Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit dokumentiert nur den
Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen 
zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstücksei-
gentümer geklärt werden.

Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundbuches
erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von dem antragstellen-
den Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wi-
derspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung
betroffen ist, oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Ge-
brauch zu machen.

Der Widerspruch kann bei der Landesdirektion Chemnitz, unter der vorbezeichneten Adres-
se, bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden. Entsprechende Formulare liegen im
Auslegungszimmer (Zimmer 159) bereit.

Chemnitz, den 22. Februar 2010   

Landesdirektion Chemnitz
gez. Hagenberg 
Referatsleiter

Aus dem Technischen
Ausschuss  

am 22. Februar 2010
Mit einstimmigen Beschluss
erfolgte die Vergabe der Lei-
stung „Hollerberg Bermsgrün,
Lärmschutz, 1. Bauabschnitt -
Ersatz Betonpflaster durch Bi-
tumen“ nach erfolgter öffent-
licher Ausschreibung an den
wirtschaftlichsten Bieter, die
Firma Wolf Straßenbau Tief-
bau GmbH mit einer Brut-
toangebotssumme von
113.808,68 Euro. Mit der Maß-
nahme soll Ende März/Anfang
April in Abhängigkeit von der
Witterung, begonnen werden.
Eine entsprechende Anwohn-
erberatung ist in Vorbereitung.  

Die Sprechstunden bei Orts-
vorsteherin Annelore Liebchen
finden wöchentlich jeden
Dienstag im „Alten Rathaus“

Pöhla von 16.00 Uhr bis 18.00
Uhr  statt. Ab sofort ist das Büro
der Ortsvorsteherin donners-
tags nicht mehr besetzt. 

Einladung zur Mitgliederversammlung der
Jagdgenossenschaft Schwarzenberg

Am Dienstag, dem 16.03.2010, 19.00 Uhr, findet die Ver-
sammlung der Jagdgenossen im Ratssaal des Rathauses
Schwarzenberg, Straße der Einheit 20, 08340 Schwarzenberg,
statt.

Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung

2. Bericht über das Geschäftsjahr 2009/ 2010

3. Bericht der Kassenprüfer

4. Entlastung des Vorstandes

5. Bestellung der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2010/
2011

6. Diskussion und Beschlussfassung zur Verpachtung des
Jagdbogen 1 an Herrn  Weißflog

7. Diskussion und Beschlussfassung zur vorzeitigen Verlän-
gerung des Jagdpachtvertrages  mit Herrn Schille und Herrn
Fischer zum Jagdbogen 2

8. Sonstiges und Diskussion

Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft sind herzlich zur Teil-
nahme eingeladen.

gez. Weigel
Jagdvorsteher

Krabbelnachmittag
im „Spatzennest“

Am 03.03.2010 und am
31.03.2010 können Muttis
und Vatis wieder mit ihren
Sprösslingen zu einem ersten
„Schnupperkurs“ in die Kin-
dertageseinrichtung „Spat-
zennest“ in Grünstädtel kom-
men. 
Die Kita-Leiterin Manuela
Wolfgang freut sich auf ihren
Anruf unter der Telefonnum-
mer 86103.

Einwohnermeldeamt
auch über 

Ostern geöffnet!
Am Samstag, dem 03. April
2010 besteht wieder die Mög-
lichkeit, außerhalb der re-
gulären Öffnungszeiten des
Rathauses  Schwarzenberg
von 10:00 bis 12:00 Uhr, Per-
sonal- und Passangelegenhei-
ten zu regeln. 

Veranstaltungen in der Stadt Schwarzenberg
vom 04.03.2010 bis 10.03.2010

06.02. – 11.04. 10:00 – 17:00 Uhr „Alle meine Puppen – die Sammlung Lisa Lindemann“
Wo? Museum Schloss Schwarzenberg

(Montags hat das Museum geschlossen.)

04.03.2010 15:30 Uhr Vorlesenachmittag für Kinder mit Lesepaten
Wo? Stadtbibliothek Schwarzenberg

05.03. – 17.04. ganztägig „Seelenwanderung“ – Bilder von Annemarie Espig
Wo? Kulturladen Rademann

06.03.2010 21:00 Uhr Ossi-Party mit der „Panda-Diskothek“
Wo? Haus des Gastes, Bermsgrün

07.03.2010 15:00 Uhr Harmonovus - “Ich brech’ die Herzen der stolzesten Fraun“
Wo? Bertolt-Brecht-Gymnasium

08.03.2010 14:00 Uhr Weltfrauentag
Wo? Haus Schlossblick, Krummer Weg 2

Für nähere Informationen steht das Team der Schwarzenberg-Information  – Telefon: 03774
22540 - gern zur Verfügung.

Sprechzeiten der Ortsvorsteherin von Pöhla

MMMM iiii tttt tttt eeee llll ssss cccc hhhh uuuu llll eeee   
SSSS tttt aaaa dddd tttt ssss cccc hhhh uuuu llll eeee   

Anmeldungen für das kommende Schuljahr 
ab sofort möglich

Ab heute bis einschließlich 12. März 2010
können Schüler der kommenden 
5. Klasse im Sekretariat der 
Mittelschule Stadtschule von 
Montag bis Freitag 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr
angemeldet werden.  

Telefonische Rückfragen unter 
der Telefonnummer: 03774 23137


